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Norm

AHG §1 Cd1a

AußStrG §116

Rechtssatz

Der Gerichtskommissär hat rechtsunkundige Erben gegebenenfalls auch über die handels-, gewerbe- und

abgabenrechtlichen Folgen einer unbedingten oder bedingten Erbserklärung zu belehren. Der Bund hat bei Zutre7en

der übrigen Haftungsvoraussetzungen für die Folgen einer unrichtigen Rechtsbelehrung, die zur Abgabe einer

unbedingten Erbserklärung und Haftung des Erben für Abgabenschulden der Verlassenschaft führte, einzustehen.

Entscheidungstexte

1 Ob 33/84

Entscheidungstext OGH 14.11.1984 1 Ob 33/84

RdW 1985,244 = NZ 1986,62 = SZ 57/172

1 Ob 21/86

Entscheidungstext OGH 25.06.1986 1 Ob 21/86

Zweiter Rechtsgang zu 1 Ob 33/84

1 Ob 21/88

Entscheidungstext OGH 28.06.1988 1 Ob 21/88

nur: Der Gerichtskommissär hat rechtsunkundige Erben über die Folgen einer unbedingten oder bedingten

Erbserklärung zu belehren. Der Bund hat bei Zutreffen der übrigen Haftungsvoraussetzungen für die Folgen einer

unrichtigen Rechtsbelehrung, die zur Abgabe einer unbedingten Erbserklärung und Haftung des Erben für

Schulden der Verlassenschaft führte, einzustehen. (T1) = JBl 1989,42

1 Ob 29/91

Entscheidungstext OGH 18.09.1991 1 Ob 29/91

Vgl auch; nur: Der Bund hat bei Zutreffen der übrigen Haftungsvoraussetzungen für die Folgen einer unrichtigen

Rechtsbelehrung einzustehen. (T2)

9 ObA 129/92

Entscheidungstext OGH 08.07.1992 9 ObA 129/92

Auch; Beisatz: Organhaftungsprozeß zu 1 Ob 21/88. (T3)
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